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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2014/092 
freigegeben am 05.06.2014 
 
GB 3 Datum: 21.05.2014 
Sachbearbeiter/in: Ahlers, Sandra  
 
Abwasserbeseitigungssatzung 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 17.06.2014 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 24.06.2014 Verwaltungsausschuss 
Ö 22.07.2014 Rat 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Rastede wird beschlossen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung gehören zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
und werden für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und 
dem Anschluss an die Abwasserbeseitigung von Grundstücken im Gemeindegebiet durch den 
Erlass von Satzungen geregelt.  
 
Der gemeindlichen Regelungsbefugnis unterfallen nicht nur die Geschehensabläufe im öffent-
lichen Abwasserbeseitigungssystem, vielmehr werden auch Regelungen bezüglich der Einlei-
tung von Abwasser über die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen in das öffentliche 
System getroffen. 
 
Als Grundlage zur Regelung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rastede dient zurzeit die 
Abwasserbeseitigungssatzung vom 12.06.1995.  
 
Im Hinblick auf die bereits lange Geltungsdauer dieser Satzung war nunmehr eine Überprü-
fung insbesondere hinsichtlich der Rechtsprechung und Aktualität der dieser Satzung zugrun-
de liegenden DIN-Normen erforderlich. 
 
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Änderungen: 

• Die Paragraphenangaben und Verweise aus dem Niedersächsischen Wassergesetz 
(NWG) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wurden dem geltenden Recht angepasst. 

• Es ist eine Anpassung zum Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) erfolgt. 
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• Die Begrifflichkeiten wurden dem neuen Wasserrecht und den aktuell geltenden tech-
nischen Normen angepasst. Beispielsweise wurde der bisher verwendete Begriff „Fä-
kalschlamm“ in Anlehnung an den im WHG verwendeten Begriff durch „in Kleinklär-
anlagen anfallender Schlamm“ ersetzt und für die Begriffe „Revisionsschacht/-kasten“ 
die in der DIN 1986-100 verwendete Bezeichnung „Schächte/Einsteigschächte oder 
Inspektionsöffnungen“ übernommen.  

• Bei gemeinsamen Anschlusskanälen wird nunmehr neben der Eintragung einer Bau-
last die gleichzeitige Sicherung durch eine Dienstbarkeit gefordert. 

• Es wurden die jeweils geltenden Fassungen der technischen Normen eingefügt.  
 
Die überarbeitete Satzung kann in der Anlage 1 mit Kennzeichnung der Änderungen 
(rot/kursiv) eingesehen werden. 
 
Hinweis: 
Durch die Aktualisierung der Abwasserbeseitigungssatzung ist auch die Änderung der Sat-
zung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 96 Niedersächsisches Was-
sergesetz notwendig, die in einer gesonderten Vorlage behandelt wird.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 
1. Abwasserbeseitigungssatzung 
 
 


